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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Wasserkonzessionsverträge in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3524 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In Sachsen-Anhalt sind die Gemeinden Träger der Trinkwasserversorgung. Für Mit-
gliedsgemeinden von Verbandsgemeinden obliegt diese Aufgabe der Verbandsge-
meinde. Nach § 70 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) können sich die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. 
Diese Dritte können von den Benutzern privatrechtliche Entgelte im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung fordern. Dazu schließen die Gemeinden Konzessionsver-
träge mit Versorgungsunternehmen. 
 
Gemäß § 31a i.V.m. § 31 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) sind abgeschlossene Wasserkonzessionsverträge bei der zuständi-
gen Landeskartellbehörde anzuzeigen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung  
 
Frage: 
Welche Einheits- bzw. Verbandsgemeinden haben zur Versorgung mit Trink-
wasser Konzessionsverträge mit welchen Versorgungsunternehmen geschlos-
sen? Wann laufen diese Konzessionsverträge aus? 
 
Der aktuelle Stand der bei der Landeskartellbehörde Sachsen-Anhalt gemäß 
§ 31a i.V.m. § 31 Abs. 1 Nr. 2 GWB angemeldeten Konzessionsverträge zur Versor-
gung mit Trinkwasser zwischen Einheits- bzw. Verbandsgemeinden und Versor-
gungsunternehmen sowie das jeweilige Ende der Vertragslaufzeit sind der als Anla-
ge beigefügten Tabelle zu entnehmen.  
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Darüber hinaus liegen der Landeskartellbehörde Sachsen-Anhalt keine Kenntnisse 
zu Konzessionsverträgen zur Versorgung mit Trinkwasser zwischen Einheits- bzw. 
Verbandsgemeinden und Versorgungsunternehmen vor. 
 
 
 
 

Anlage 
 

Konzessionsgeber Konzessionsnehmer Ende der Laufzeit 
Verbandsgemeinde 
Droyßiger-Zeitzer Forst 
 

MIDEWA Wasserversorgungsgesell-
schaft in Mitteldeutschland mbH 

31.12.2022 

Verbandsgemeinde 
Wethautal 
 

MIDEWA Wasserversorgungsgesell-
schaft in Mitteldeutschland mbH 

31.12.2022 

Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra 
 

MIDEWA Wasserversorgungsgesell-
schaft in Mitteldeutschland mbH 

31.12.2022 

Verbandsgemeinde Wei-
da-Land 
 

MIDEWA Wasserversorgungsgesell-
schaft in Mitteldeutschland mbH 

31.12.2022 

Verbandsgemeinde 
Saale-Wipper 
 

MIDEWA Wasserversorgungsgesell-
schaft in Mitteldeutschland mbH 

31.12.2022 

 


